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zur Besonderen Dienstanweisung über das Verfahren zur Feststellung der Zuverlässigkeit von Nichtbediensteten (BDA ZNB)

Von der Person auszufüllen, die in den Liegenschaften und Diensträumen des Polizeipräsidiums Düsseldorf eingesetzt oder beschäftig werden soll:

	1
	Familienname
	

	2
	Geburtsname
	

	3
	Vorname(n)
	

	4
	Geburtsdatum
	

	5
	Geburtsort
	

	6
	Wohnort
	




Die personenbezogenen Daten stimmen mit den Angaben in dem vorgelegten Personalausweis überein.
	Ort und Datum
	Unterschrift
(Name in Druckbuchstaben wiederholen)

	
	






Belehrung:

Das Polizeipräsidium Düsseldorf gehört zu den Behörden mit einem erhöhten Sicherheitsstandard, der es erforderlich macht, Personen, die hier eingesetzt oder beschäftigt werden sollen, einer Zuverlässigkeitsprüfung zu unterziehen. 
Ihre personenbezogenen Daten werden für diese Zuverlässigkeitsprüfung benötigt. Sie werden ausschließlich zu diesem Zweck erhoben und verarbeitet und nicht an Stellen außerhalb der Polizei übermittelt. 

Erklärung:

Ich versichere, dass die von mir freiwillig gemachten Angaben zu meiner Person richtig und vollständig sind.

Ich habe die vorstehende Belehrung verstanden und bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Mir ist bekannt, dass ich bei Verweigerung des Einverständnisses, ebenso wie bei Vorhandensein gewisser Erkenntnisse über meine Person nicht in der Behörde eingesetzt oder beschäftigt werden kann. 


	Ort und Datum
	Unterschrift
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